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MIENERLANDTAG
Sitzung vom12 .April1929

Präsi dent Dr .Dannebergeröffnet um16 Uhrdie Sitzung .VorEingehen
in die Tagesordnung hält Präsident Dr .Danneberg dem verstorbenen Landtags¬

abgeordneten Anton Meidl folgenden Nachruf ,der vom Haus stehend angehört

wurde :
Der Wiener Landtag hat in der letzten Zeit einen schwerenVerlust

erlitten . DerAbgeordneteAntonMeidlist am23 .Märzdieses Jahresgestor¬
ben .Anton Meidl ist 3 Zahrzehnte lang im Kreise seiner Berufskollegen und

inmitten der Bevölkerung des zehnten Wiener Gemeindebezirkes tätig gewesen .
Durch das Vertrauen der Favoritner ist er in den Wiener Gemeinderat undLand
tag gekommen ,dem er seit dem Bestand dieser Körperschaft als Landtagange¬

hört hat .Er ist infolge seinen konzilianten Wesens und seines Pflichteifers ,

der ihnauchwährendseinerKrankheitimmerwiederin diesesHausgeführt
hat ,allgemein beliebt und geachtet gewesen .Die starke Teilnahme anseinem

Leichenbegängnis hat das auch erwiesen . Wirwerden dem Verstorbenen auch in
unserem Kreise ein ehrendes Andenkenbewahren .

DerWienerLandtagnimmtsodanndie Wahleiner Kommissionvonzwölf
Mitgliedernzur Vorberatungder neuenBauordnungvor .In dieseKommission
werdenentsendet die LandtagsabgeordnetenBermann ,Bock ,Böhm ,Dr .Danneberg ,

Hellmann ,Linder ,Reismann ,Schleifer ,Biber ,Dr .Kolassa ,Millik undDr .Wagner.
St . . Breitner berichtet nun über die Gesetzesvorlage betreffend die

zeitliche Befreiung von der Wohnbausteuer aus dem Titel der Bauführung . Der

WienerLandtaghat mit Geyetzvom20 .Jänner 1923die Befreiung von derWohn¬
bausteuerfür Neu - ,Zu - ,Um- undAufbauten ,die ausschliesslich aus privatenMit- ¬
teln errichtet werden ,beschlossen und sie fortlaufenf bis zum31 . Dezember

1928erneuert . Wennjetzt mit einiger Verspätungdiese Vorlagezurweiteren
Bauförderung und damit zur Bekämofung der Arbeitslosigkeit dem Landtag un -

terbreitet wird,so liegt die Ursache der Verzögerungdarin ,dassursprünglich
die Erledigungdes Wohnbauförderungs-undMietengesetzentwurfeswegenderda¬
rin enthaltenenZusammenhängemitderWohnbausteuerabgewartetwerdensollte .
Nunist es aberinfolgeder eingetretenenBauzeitnichtmehrmöglich ,eine
weitere Verzögerungentstehen zu lassen .Dasbisherige Ausmasseinerdreissig¬

und

jährigenvollkommenenBefreiungvonallen Realsteuernwaran für sichganz
aussergewöhnlichundviel weitergehend ,als derartigeBegünstigungsgesetze
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derVorkriegszeit . Eserweistsichauchals nichtwünschenswert,für dieüber¬
lange Frist vondreissig Jahren auf eine sehr wichtige Einnahmsquellezu
verzichten ,wie es die Wohnbausteuer ,eine rein Zwecksteuer ,ist . Eswirddaher
vorgeschlagen ,die Steuerbefreiung mit 20 Jahren zu bemessen .Bei demUmstand ,

dassessich hier umeine Befreiungvonallen Realsteuernhandeltist auch
dieses Ausmassals ein ausserordentlich weitgehendes zu bezeichnen .EineAen¬
derung gegenüber dem abgelaufenen Gesetz besteht darin ,dass heneBauführungen ,
die von der Baubehördenur auf Zeit oder gegen Widerruf bewilligt werden ,

nicht die Steuerbefreiung geniessen sollen .Vokvorneherein handelt essich
dabei nur umBauvorhabenganzgeringenUmfanges,beidenenkeinenennenswer¬

ten Kapitalien investiert und auch nur wenige Arbeitskräfte beschäftigt wer¬

den .Die klare Absicht der bisherigen Wiener Gesetze und auch der nununter¬

breitetenVorlagegehtdahin ,nursolcheBauführungendauernderNaturvonder
Wohnbausteuerzu befreien ,die ausschliesslich aus privaten Mitteln errichtet
werdenund in keiner wie immergearteten Formeine FörderungausSffentli - ¬
chenGeldernerfahren .EineausdrücklicheAUsnahmewarbisher nur für dieauf
Grund der Heimbauhilfe der GemeindeWienerrichteten Kleinwohnungshäuser
gemacht worden .UmZweifeln zu begegnen wird deutlich ausgesprochen ,dassBau¬
führungenvonGebietskörperschaftenundderen Unternehmungen ,Betriebenund
Betriebsverwaltungszweigen die Befreiung von der Wohnbausteuer nur inso¬

weitundinsolangegeniessensollen ,als dieseBaulichkeitenunmittelbarder
eigenenAmts- oderGeschäftsführungdienen .Insoweitalso Räumlichkeitenzur
VermietungoderinsonstargendeinerArtvonUeberlassunganDrittegelangen,
tritt keineSteuerbefreiungeinDasGesetztwitt rüchwirkendvom1 .Jänner
1929in Kraft .Ichbitte denhohnLandtag ,dieVorlagenzuverabschieden ,da
ihr HauptzielwiederdieBekämpfungderArbeitslosigkeitist .( Beifallbei
derMehrheit ) .
ZumLohnkonfliktinderAutoindustrie.HeutevormittagfandbeimBürgermeister
eineBesprechungmitdenVertreterndeswetallarbeiterverbandes ,denObmännern
undObmänner-StellvertreternderBetriebsrätein derAutoindustriestatt . Die
ErschieneneninformiertendenBürgermeisterüberdenStandderVerhandlungen
in deneinzelnenBetriebenundnahmenseinenBerichtüberdieBesprechungmit
demIndustriellenverbandundmitdenDirektorenderAutoindustrieentgegen.
NachlängererDebattewurdederVorschlagdesBürgermeistersnunmehrdie
VerhandlungensofortindeneinzelnenBetriebenaufzunehmen,angenommen,wobei
allgemeindieMeinungzumAusdruckkam,dassauchdieArbeiterdurchauskeinsie

InteresseaneinerVerzögerunghaben ,wenn/auchdaraufbestehenmüssen ,dass
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manihrenberechtigtenLohnforderungengerechtwerde . DerBürgermeistererklär¬
te,er werde sich nun sofort an die einzelnen Direktoren wenden ,damit sie mit
den Betriebsräten zusammentreten .

Abg. Kunschakbegrüsst die Einbringungdes Gesetzes,ebensodieErklä¬
rungdesReferenten ,dassfür jeneBauten ,die auf GrunddesstaatlichenWohn¬
bauförderungsgesetzes errichtet werden sollen,ebenfalls vorgesorgt werden

soll .Nicht befriedigend ist die Bestimmung ,dass das Besetz und damit dieSteu¬
erbefreiung nur zwanzig Jahre dauern soll ,da ernstliche Gründe für eine so
starke Reduktionder Steuerbefreiungnicht bestehen .i schlagenalsMittelweg
vor ,an Stelle der zwanzigjährigen die 24 jährige Steuerbefreiung festzusetzen .

Abg. Kunschakkommtsodannaufdie ErklärungdesStadtratesBreitnerzusprecher
dass die GewährungvonKreditendurchSparkassenundähnlicheInstitute nicht
ein Grund für die Entziehung der Wohnbausteuerbefreiung sein solle undweist

in diesemZusammenhangauf eine vonder WienerHandelskammergeplanteAktion
hin ,Gewerbetreibenden ,die bauliche Erweiterungenihrer Betriebsanlagenvorneh¬
men ,die Möglichkeiteeur Erlangung billigerer Baukredite zu bieten ,für welchen

Zweckvonder Handelskammerein Betragvon4o0 . CCCSchillingbereitgestellt
wird . DieAbsicht der Handelskammer ist sowohl vom Standpunkt der Gewerbeförde¬
rung wie vomStandpunkt der Hebungder Produktionsfähigkeit desGewerbestandes
und der Förderungder Bautätigkeit ausserordentlich dankenswert .Der Plander
Handelskammerwürde aber jeden Sinn verlieren ,wennin solchen Fällen die Wohn¬

bausteuerbefreiungnichtgewährtwürde ,Wirglaubendaher ,dassauchfürdiese
Aktion die heute abgegebene Erklärung des Referenten zu gelten hätte .( Lebhaf¬

ter Beifall bei der . . )
Abg .Millik beantragt die Steuerbefreiung auch für Einbauten in Dachge¬

schossen ,welche Wohnungszwecken zugeführt werden ,gelten zu lasæn und eine dem

entsprechende Bestimmung in den § 1,Absatz 1 des Gesetzes aufzunehmen .( Beifall

bei ier . . )
Abg. Ellenderinnert an seinen in der Budgetdebatte des Vorjahreseinge - ¬

brachten Antrag auf rechtzeitige Verlängerung der Wohnbausteuerbefreiung .Die

Ablehnung dieses Antrages hat zur Folge gehabt ,dass eine Reihe vonBauten
nicht aufgeführt werdenkonnte : ,bezw .die Bauführungeingestellt werdenmusste .
Er weist sodann darauf hin ,dass in anderen Bundesländern die Befreiung von al¬

len Realsteuernbeschlossenwordensei undersuchtdenReferenten ,eineErklä¬
rung abzugeben ,dass auch für alle Realsteuern in der Zukunft diese Befreiung
zu geltenhabe .( Beifallbei der . . )
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Abg .Pfeiffer begrüsst ebenfalls die Einbringung der Vorlage ,spricht aber

sein Bedauern darüber aus ,dass die Dauer der Steuerbefreiung gekürzt wurde .Dafür
hat der Referent leider keine zureichende Begründung gegeben . Esist auch nicht

objektiv ,dass im Motivenbericht nur diejenigen Bundesländer erwähnt werden,in

denen die Steuerbefreiung eine geringere Dauer hat . Esgibt eine Reihe vonBun¬
desländern ,wie Oberösterreich ,Niederösterreichund Salzburg wodie volle dreis¬
sigjährige Steuerbefreiung gilt .Für die 30 jährige Steuerbefreiung spricht vor

allem der Umstand ,dass daurch ein grosser Anreiz für die Durchführung vonWohn- ¬
hausbauten geschaffen wird .Eer Redner schliesst sich demAntrag desAbgeordneten
Kunschakan ( Beifallbei der . . )

St . . Breitner hält der Kritik der Vorredner über eine zu geringe Dauerder

Begühstigungentgegen ,dass in der Vorkriegszeit ,abgesehenvondemeinzigenEall
des Arbeiter - Wohnbaugesetzesniemals 30 jährige Steuerbefreiungen festgesetzt wu
den ,dass die damaligen Befreiungen nie so absolute waren und dass auch die
Zuschläge der GemeindeWienvon diesen Befreiungen nicht berührt wurden .Stadtrat

Breitner verweist sodann auf die Erklärung des Finanzministers imWohnungsaus- ¬

schuss des Parlaments ,dass die im staatlichen WohnbauförderungsgesetzinAus¬
sicht genommene30 jährige Steuerbefreiung eine sehr weitgehende sei und dass er

sich demGedankeneiner Reduktionauf zwanzigJahre nicht verschliesse .Gerade
in einer so umstrittenen Frage ,wie der der Wohnhausbauten ,ist es nicht ratsam ,
eine Verwaltung auf eine so lange Frist ihrer Einnahmenzu berauben .Er könneda¬
her dem Antrag Kunschak nicht zustimmen .Was die vom Abg . Kunschakerwähnte Aktier

der Wiener Handelskammer betrifft ,so beabsichtigt die Gemeindeverwaltung gewiss

nicht ,diese Aktion durch Verweigerung der Steuerbefreiung zu stören ,Es mussaber

ausdrücklich erwähnt werden ,dass dies nur soweit gilt ,als die eigenen Mittel der
Wiener Handelskammerin Betracht kommen .Nicht aber ,wenneine öffentliche Verwal¬
tung die Handelskammerals Durchführungsstelle für solche Aktionenbenützenwür¬

de . DemAntrag Millik ersucht Stadtrat Breitner nicht zuzustimmen ,da dieFassung
des Gesetzes mit Vorbedacht aus dem Reichsgesetz vom Jahre 1911 übernommenwurde
und die dort enthaltene Definition sich in der Praxis wohl bewährt habe .Dievom

Abg . Ellendgewünschte Erklärung könne der Referent nicht abgeben ,dahinsichtlic .

der Befreiungvonkünftigen Realsteuernlediglich der Landtagkompetent .sein. .
( LebhafterBeifall undHändeklatschenbei derMehrheit ) .

Das Gesetz wird in erster und zweiter Lesung angenommen .Die Anträge Kunsch

und Millik werdenabgelehnt .
Schluss der Sitzung 17 Uhr 10Minuten .
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